MIETVERTRAG 

im Sinne der Bestimmungen des Ges. Nr. 40/1964 GBl. CZ, Verordnung Nr. 19/1988 GBl. CZ und Ges. Nr. 256/2001 GBl. CZ über Bestattungswesen

geschlossen zwischen:

1. der Firma


Gemeindeamt Hostoun, Steuer-Nr. 00253391





Dobrohostova 110





345 25 Hostoun





vertreten durch den Bürgermeister Dipl.Ing. Miroslav Rauch

(weiterhin nur Vermieter)

und 
2.



Name 

Straße

PLZ, Ort
(weiterhin nur Mieter).

I. Vertragsgegenstand

a/ Der Gegenstand dieses Vertrags ist die Vermietung einer Grabstelle auf dem Friedhof in Hostoun und eines Grabes: Einzelgrab nach 10 Jahren auf bestimmte Zeit.


Vermietet schon, bevor dieser Vertrag geschlossen wurde.


Grabstelle: Name


Grab-Nr.:


(nur Grabstein, keine Umrandung)

II. Der Vermieter verpflichtet sich mit diesem Vertrag:

a/ zum Tage des Inkrafttretens dem Mieter die Grabstelle auf dem Friedhof zu übergeben – zur Benutzung zu überlassen,

b/ dem Mieter den Eingang auf den Friedhof und die Benutzung der Friedhofeinrichtung in der Öffnungszeit die ganze Zeit der Miete über zu ermöglichen,

c/ die Einfahrt angemessener Mechanismus für den Fall der Einbettung schwerer Teile des Grabzubehörs oder anderer Gegenstände zu ermöglichen, immer nur mit Vermieters vorheriger schriftlicher Bewilligung,

d/ den Mietsvertrag in dem Falle zu verlängern, dass der Mieter dies vor dem Verlauf der Mietszeit beantragt und die Betriebsbedingungen des Friedhofs dies ermöglichen. In solchem Falle wird ein neuer Mietsvertrag auf bestimme Zeit geschlossen,

e/ den Mieter wenigstens 90 Tage vorher auf die verlaufene Frist der vereinbarten Mietszeit aufmerksam zu machen,

f/ auf eigene Kosten alle Mängel zu beseitigen, die eine ordentliche Benutzung der gemieteten Grabstelle auf dem Friedhof hindern.

III. Rechte und Pflichten des Mieters:

a/ Er errichtet den Grabbau, den Grabstein oder sonstiges Grabzubehör einschließlich Änderungen immer erst nach der schriftlichen Zustimmung des Vermieters.

b/ Er benutzt die gemietete Grabstelle im Einklang mit der gültigen Ordnung des Friedhofs, er hält vor allem die Stelle sauber und im ordentlichen Zustand, und das alles immer auf seine Kosten.

c/ Der Mieter bestätigt, dass er mit der gültigen Friedhofsordnung bekannt gemacht wurde, und er verpflichtet sich, ihre Bestimmungen einzuhalten.

d/ Der Mieter ist nicht berechtigt, die gemietete Stelle zu untermieten.

e/ Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die Person anzumelden, an die er das Eigentumsrecht an dem Grabzubehör übertragen hat.

g/ Für den Fall der Nichterreichbarkeit des Mieters ist die folgende Person berechtigt, in seinem Namen zu handeln:


Name

Straße
PLZ, Ort

Verhältnis: …
IV. Die Miete und ihre Zahlungen

a/ Die Miete für die Stelle auf dem Friedhof beträgt, laut Verordnung Nr. 393/1991 GBl. CZ 320 CZK pro 10 Jahre.

V. Vertragsgültigkeit

a/ Die Miete beginnt am 1. Januar 2005, was zugleich auch der Tag des Anfangs der Gültigkeit dieses Vertrags ist.

b/ Die Miete wird auf bestimmte Zeit von 10 Jahren geschlossen.

c/ In außerordentlichen Fällen kann die Miete auch im Laufe dieser Zeit beiderseitig gekündigt werden. Die Kündigung muss in schriftlicher Form getan und der anderen Partei im Sinne des Ges. Nr. 40/1964 GBl. CZ zugestellt werden.

d/ Nach dem Verlauf der Mietszeit hat der Mieter das Vormietsrecht auf die Fortsetzung der Miete vorbehalten. In solchem Falle wird ein neuer Mietsvertrag geschrieben.

e/ Eine schwerwiegende Verletzung der Mietsbedingungen oder der Bestimmungen über Miete, Zahlungen und Begleichungen berechtigt den Vermieter zu einer augenblicklichen Aufhebung dieses Vertrags ohne Kündigungsfrist.

In Hostoun, …
Unterschrift des Mieters



Unterschrift und Stempel des Vermieters
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